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Grünberg (pm). Obwohl das Wetter nicht optimal war, kamen am Himmelfahrtstag zahlreiche in-
teressierte Besucher in den »Koistore« zum »Tag der offenen Tür«, um sich rund um den Koi aus-
führlich zu informieren. Japanische Koi konnten in verschiedenen Varietäten und Größen in acht
Becken und zwei Koi-Teichen bewundert werden. Fragen zur Haltung, Fütterung, Filterung des
Wassers, sowie zum Zubehör wurden von Inhaber Christian Bachmann beantwortet. (Foto: pv)

Antworten auf viele Fragen zum japanischen Koi

Elektro-Handwerk: Auf
Meisterprüfung vorbereiten
Gießen (pm). Auf die Teile I und II der Meis-

terprüfung im Elektro-Handwerk, Schwerpunkt
Energie- und Gebäudetechnik, bereitet vom 8.
Juni 2007 bis April 2009 ein Teilzeitlehrgang vor,
den ausschließlich die Kreishandwerkerschaft
Gießen in dieser Form anbietet. Denn: der Meis-
terbrief ist nach wie vor das Gütesiegel für hand-
werkliche Qualität. Im Teil I des Lehrgangs wird
auf die Prüfung »der meisterhaften Verrichtung
der gebräuchlichen Arbeiten« vorbereitet: Das
Meisterprüfungsprojekt und das dazugehörende
Fachgespräch sowie die Situationsaufgabe ste-
hen im Mittelpunkt.

Teil II vermittelt die für die Prüfung erforder-
lichen fachtheoretischen Kenntnisse im Bereich
Elektro- und Sicherheitstechnik, Auftragsab-
wicklung sowie Betriebsführung und -organisa-
tion. Auskünfte unter Tel. 0641/97490-22.

Bei Alleinfahrer-Tarif niemanden
sonst ans Steuer lassen

Wiesbaden (AFP). Wer bei seiner Autoversi-
cherung zur Senkung des Beitrags als einziger
Fahrer eingetragen ist, sollte andere besser nicht
ans Lenkrad lassen. Kommt es dabei zum Unfall,
fordert die Versicherung in der Regel Beiträge
nach und kann im schlimmsten Fall sogar Ver-
tragsstrafen erheben oder Leistungen kürzen.
Autofahrer mit Alleinfahrer-Tarif sollten mit
ihrem Versicherer deshalb vorab klären, bei wel-
chen Ausnahmen auch ein anderer das Auto len-
ken dürfe. In Notsituationen machten die Versi-
cherungen in der Regel keine Schwierigkeiten.
Erhöhter Alkoholkonsum gelte allerdings nicht
als Notfall, hieß es.

Maibowle-Test: Keine
überhöhten Cumaringehalte
Gießen (pm). Maibowle, das weinhaltige Ge-

tränk mit Waldmeisteraroma, ist beliebt. Im fri-
schen Waldmeisterkraut ist der Aromastoff Cu-
marin enthalten, der dem Getränk den typischen
Geschmack und Geruch verleiht, aber auch in
höheren Konzentrationen möglicherweise ge-
sundheitsschädlich ist.

Das Hessische Landeslabor hat im Handel be-
findliche trinkfertige Maibowlen auf Weinbasis
sowie auf Fruchtweinbasis aktuell untersucht.
Dabei wurden 36 Proben Maibowle auf ihre Cu-
maringehalte geprüft. Es handelte sich um Fer-
tigerzeugnisse, die im Handel und in der Gastro-
nomie entnommen wurden. In allen Proben lagen
die Cumaringehalte weit unterhalb des zulässi-
gen Höchstwertes, weshalb der Genuss unbe-
denklich ist.

Gießen (pm). Um sich über Stadtentwicklung und die Frage, wie man ein Einkaufszentrum mit-
ten in eine Stadt wie Gießen integriert, zu informieren, waren fünf chinesische Kommunalpolitiker
aus Changzhou in die Galerie Neustädter Tor gekommen. Da sich die Rosco-Gruppe, die auch die
Galerie gebaut hat, derzeit in China engagiert, um dort eine Mall zu bauen, wollten sich die chine-
sischen Kommunalpolitiker vor Ort ein Bild machen. Was die Gäste erstaunte, sei der Branchen-
Mix, erläuterte Dennis Rossing, einer der Geschäftsführer von Rosco. Die Gäste hatten vor dem Ab-
stecher nach Gießen ein deutsch-chinesisches Forum. Der Sprecher der Delegation schilderte die
Situation in seiner fünf Millionen Einwohner zählenden Heimatstadt, die im Jangtse-Mündungs-
bereich liegt, 120 Kilometer westlich von Shanghai. Einkaufszentren wie inzwischen in fast jeder
größeren deutschen Stadt gebe es dort nicht, vorherrschend seien große Kaufhäuser. Stadtbaurat
Thomas Rausch informierte zudem über Stadtentwicklung, Bauleitplanung und die Verknüpfung
von Geschäftswelt mit der neuen Galerie. Rüdiger Pinno, der für Rosco die Geschäfte der deutschen
Einkaufszentren führt, und Centermanagerin Heidrun Quilitzsch führten die Gäste durch die Ga-
lerie und erläuterten die Kriterien, nach denen die einzelnen Geschäfte und Branchen ausgewählt
wurden. (Foto: Schepp)

Chinesische Delegation zu Gast in der Galerie

Gießen (srs). Der Verein »Kinderherzen heilen«
freut sich über eine Spende der Gießener Kar-
stadt-Filiale in Höhe von 1000 Euro. Karstadt-
Schauwerbeleiter Marcus Merkens (l.) über-
reichte den Betrag am Montagabend an den Vor-
sitzenden von »Kinderherzen heilen«, Michael
Hauk, sowie dessen Tochter Mara. Das Kaufhaus
hatte die Summe am 12. Mai durch den Verkauf
von Nudeln auf einer Pasta-Meile im Rahmen
der Aktion »Die Stadt fühlt Amore« eingenom-
men. Der Verein ist eine von Eltern gegründete
Initiative, die herzkranke Kinder und Jugendli-
che sowie deren Familien berät und unterstützt.
Die gespendete Summe wird in das Gehalt einer
Erzieherin in der Station Czerny der Uni-Kin-
derklinik einfließen. (Foto: srs)

1000 Euro von Karstadt 
für »Kinderherzen heilen«

Hält der Sommer das, was der Frühling ver-
spricht, dann werden die Schwimmbäder in die-
sem Jahr wohl aus den Fugen geraten. In ge-
platzten Fliesenfugen der Becken ist allerdings
nicht die größte Gefahr in einer Badeanstalt zu
sehen. Das belegen Urteile, die von Unfällen und
Geschehnissen in deutschen Freibädern berich-
ten. Drei Fälle aus drei Bundesländern machen
deutlich, dass für Freibadbesucher die größte
Gefahr wohl auf (oder in) einer Wasserrutsche
lauert. 

Ein Mann im Saarland rauschte eine solche
Rutsche hinunter und stieß dabei in der Röhre
auf zwei Mädchen. Der Badegast verlangte
Schadenersatz vom Badbetreiber. Schließlich sei
er bei »grün« losgerutscht, was die Ampel nur
dann hätte zeigen dürfen, wenn die vorigen Be-
nutzer die Röhre verlassen hatten. Somit sei der
Fehler in der Ampelanlage zu sehen und der Be-
treiber im Rahmen der Verkehrssicherungs-
pflicht haftbar. Das sahen die Richter am Saar-
ländischen Oberlandesgericht anders: »Eine völ-
lige Sicherheit beim Benutzen der Rutsche unter
vertretbaren Bedingungen gibt es nicht.«

Das gelte auch dann, wenn der später Verletz-
te bei »grün« in die Röhre gerutscht ist. Es kön-
ne nämlich sein, dass sich gleich mehrere Ba-
degäste in der Röhre befanden, von denen einige
bei »rot« hineingekommen sind, das Signalzei-
chen »grün« aber geschaltet wurde, als die ersten
von ihnen das Ende erreicht hatten. Dem Betrei-
ber sei es nicht zuzumuten, eine den Einstieg in
die Rutsche regelnde Ampelanlage mit einer »in-
telligenten« Technik auszustatten, die die Zahl
der Benutzer ununterbrochen abgleiche (AZ: 1 U
616/05-212).

Mit einer ähnlichen Begründung wies das
Oberlandesgericht Celle die Schadenersatzfor-

derung der Eltern eines achtjährigen Jungen ab,
dem ein zwölf Jahre alter Bub im Auslaufbecken
einer »geraden und übersichtlichen« Rutsche auf
dem Kopf gelandet war. Der »Wasser-Rambo«
war gegen die ausdrückliche Regel auf Knien
(statt sitzend oder liegend) rutschend auf den
Achtjährigen geprallt. Das wurde ihm jedoch
nicht angekreidet. Es stellte sich jedoch heraus,
dass das verletzte Kind den Auslaufbereich nicht
sofort verlassen hatte.

Außerdem reiche es aus, so die niedersächsi-
schen Richter, dass per Schrift und Piktogram-
men auf einer Tafel sowohl auf die zulässigen
Rutschpositionen hingewiesen wurde als auch
darauf, dass der Auslaufbereich sofort zu verlas-
sen sei. Eine Verkehrssicherheit, die jede Ge-
fährdung ausschließe, sei nicht erreichbar. Der
Badbetreiber muss für die Rutsche keinen »Auf-
passer« abstellen (Aktenzeichen: 8 W 66/06).

So auch das Oberlandesgericht Stuttgart:
Zwar müsse jeder Freibadbetreiber eine Auf-
sichtsperson für eine Rutsche bereitstellen, die
einschreiten könne, wenn nicht vorschriftsmäßig
ins Wasser geglitten werde. Es genüge aber, wenn
die Aufsicht (meist der Bademeister) von ihrem
Standort aus die Rutsche überblicken könne. Ei-
ne lückenlose Aufsicht sei nicht praktikabel (AZ:
4 U 119/03).

Streiche spielende Kinder und unbelehrbare
Schwimmer: In einem bayerischen Freibad
spielte sich folgender Fall ab: Ein sechsjähriger
Junge, der mit seiner Mutter ein städtisches Bad
besuchte, spielte der Mama einen folgenschwe-
ren Streich. Er füllte auf der Toilette eine Tüte
mit Wasser, um sie anschließend über der schla-
fenden Mutter auszuschütten. Der Haken: Das
Wasser war siedend heiß und brachte der Mutter
schmerzhafte Brandblasen bei.

Die verlangte Schadenersatz und Schmerzens-
geld vom Betreiber des Bades, weil er darauf hät-
te achten müssen, dass der Boiler am Wasch-
becken nicht auf die maximale Temperatur von
85 Grad Celsius gestellt war. Dass das Wasch-
becken »als Auffüllort für Plastiktüten zweck-
entfremdet wird, um das Wasser anderen Perso-
nen überzuschütten«, habe die Stadt jedoch ge-
nauso wenig zu verantworten, wie die Tatsache,
dass Fremde den Boiler auf 85 Grad Celsius ge-
stellt haben könnten.

Wird belegt, dass die Mitarbeiter des Bades
maximal 65 Grad Celsius einstellten, so hat die
Stadt ihre Verkehrssicherungspflicht nicht ver-
letzt und darf für den Unfall nicht zur Rechen-
schaft gezogen werden (Landgericht Coburg, 
23 0 726/06).

Einem Mann, der sich »in außergewöhnlich
selbstherrlicher und unbelehrbarer Weise« über
die Badbenutzungsregeln eines Freibades hin-
wegsetzt, kann ein (hier sofortiges) Badbenut-
zungsverbot auferlegt werden. Das entschied das
Verwaltungsgericht Mainz und verweigerte dem
Gast – zunächst für den Rest einer Sommersai-
son – den Zutritt zum Schwimmbad.

Was war geschehen? Der Mann war immer wie-
der, trotz Aufforderungen durch den
Schwimmmeister, sich korrekt zu verhalten, an
verbotenen Stellen kopfüber in die Becken ge-
sprungen und hat sich mehrfach am Beckenrand
umgekleidet. Seine Argumente, er sei »ins Was-
ser gegangen« und er kleide sich um, indem »nur
Kopf und Beine sichtbar« blieben, konnten hier
von Zeugen glaubhaft widerlegt werden. Außer-
dem hatte sich der (durchaus nicht mehr jugend-
liche) Herr einem zwölfjährigen Mädchen »un-
freundlich genähert« (AZ: 6 L 527/06).

Wolfgang Büser/Mark Heitmann

Bei »grün« geht’s los:

Die Freibad-Rutsche kann zur Gefahr werden

Zeitarbeitsmesse in
der Kongresshalle

Gießen (pm). Zwölf heimische Zeitarbeitsfir-
men präsentieren am 31. Mai ihre Dienstleistun-
gen während der Zeitarbeitsmesse in der Kon-
gresshalle und stellen Beschäftigungsmöglich-
keiten in rund 50 Berufen vor. »Mit Zeitarbeit
zurück in eine Beschäftigung« lautet der
Arbeitstitel. Bereits zum siebten Mal bieten die
Agentur für Arbeit – diesmal in Zusammenarbeit
mit der Gesellschaft für Integration und Arbeit
Gießen mbH (GIAG) – gemeinsam mit den Per-
sonaldienstleistern diese Informationsbörse. 

Immer mehr Betriebe in Mittelhessen wenden
sich an die regionalen Unternehmen der Zeitar-
beit, um mit deren Arbeitnehmern ihre Aufträge
in der Produktion und im Dienstleistungsbereich
zu erledigen. Derzeit suchen fast alle heimischen
Zeitarbeitsfirmen zahlreiche Fach- und Hilfs-
kräfte in den unterschiedlichsten Bereichen.

Die ausstellenden Unternehmen sind Perso-
naldienstleister, die Arbeitnehmer in unbefriste-
ten Arbeitsverhältnissen beschäftigen, ein festes
Arbeitseinkommen garantieren und Beiträge zur
Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosen-
versicherung bezahlen. In einer Zeitarbeitsfirma
werden Arbeitnehmer/innen bei wechselnden
anderen Arbeitgebern, den Kunden der Zeitar-
beitsfirma, eingesetzt. 

Zeitarbeitsunternehmen, die noch kurzfristig
an der Messe teilnehmen möchten, wenden sich
an Detlef Schneider, den Fachlichen Leiter des
Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit
Gießen, unter Tel. 0641/9393 528. 

Verbraucherschützer warnen
vor »Millionenquiz.de«

Hannover (AFP). Verbraucherschützer warnen
vor der Internetseite »Millionenquiz.de«. Statt
des erhofften Gewinns von einer Million Euro er-
hielten Teilnehmer an dem Ratespiel Rechnun-
gen der Firma »ad2internet« zwischen 300 und
500 Euro, teilten die Verbraucherzentralen mit.
Seit geraumer Zeit häuften sich die Beschwerden
über die Internetseite.

Das Spiel beginnt demnach mit fünf leichten
Fragen, mit deren Beantwortung ein Teilnehmer
die »erste Gewinnstufe von einem Euro« erreicht
und sich für die »Finalrunde« qualifiziert hat.
Wer weiterspielen will, muss sich registrieren
lassen und erkennt damit die Teilnahmebedin-
gungen an. Pro Spiel werden dann zehn Euro fäl-
lig. Die Verbraucherschützer monieren, dass die-
se Information nicht bereits auf der Startseite zu
erkennen ist.

Deshalb könnten Teilnehmer die Zahlung ver-
weigern. Den per Registrierung geschlossenen
Vertrag sollten sie schriftlich anfechten und
hilfsweise auch widerrufen, rät die Verbraucher-
zentrale. Das Schreiben sollten sie aus Beweis-
gründen per Einschreiben mit Rückschein ver-
senden.

Allerdings verweigert die Firma »ad2internet«
die Annahme solcher Einschreiben und schickt
sie mit einem Stempelaufdruck versehen zurück,
mit dem der Kunde aufgefordert wird, den kos-
tenpflichtigen Kundenservice anzurufen. Die
Verbraucherschützer rieten »dringend« davon
ab, diese Nummer anzuwählen.

Ärztlicher Behandlungsfehler
München. Stirbt eine Krankenhauspatientin

an Herzversagen »mit rezidivierender Lungen-
embolie«, was auf Beinvenen-Thrombosen
zurückging, so handelt es sich zwar um einen
ärztlichen Behandlungsfehler, wenn zuvor keine
medikamentöse Thromboseprophylaxe vorge-
nommen worden ist, jedoch nicht um einen »gro-
ben« Fehler, der Schadenersatzansprüche und
Schmerzensgeld zur Folge haben könnte. Die Er-
ben konnten nicht nachweisen, dass die 90-
jährige Frau nicht auch dann zum selben Zeit-
punkt gestorben wäre, wenn die beanstandete
Behandlung stattgefunden hätte (Oberlandesge-
richt München, 1 U 2742/06). W. B.

Eltern haften nicht immer
Berlin (AP). Eltern haften nicht in jedem

Fall für zündelnde Kinder. Über ein ent-
sprechendes Urteil des Oberlandesgerichts
Saarbrücken informiert die Deutsche An-
waltsauskunft. In dem Fall hatte ein elf-
jähriger Junge unerlaubt im Gartenhaus des
Nachbarn mit Streichhölzern gespielt. Das
Gartenhaus brannte ab. Der Nachbar ver-
langte Schadenersatz von den Eltern. Das
Oberlandesgericht Saarbrücken stellte sich
in zweiter Instanz auf die Seite der Eltern
und lehnte die Forderung ab.

Bei einem elfjährigen, normal entwickel-
ten Jungen verbiete sich die Überwachung
auf Schritt und Tritt sowie eine ständige
Kontrolle des Aufenthaltes durch die Eltern
wie bei einem Kleinkind, hieß es in der Ur-
teilsbegründung. In diesem Alter müsse
Kindern ein Spielen im Freien ohne Aufsicht
erlaubt sein. Dazu gehöre auch die Erobe-
rung und das Entdecken von »Neuland«. Es
könne nicht erwartet werden, dass die Kin-
der in jedem Fall von Streichhölzern und
Feuerzeugen fern gehalten würden (Az:
OLG Saarbrücken 4 U 137/05).

Berlin (AFP). Ein »sehr gute« Unfallversiche-
rung kostet im Jahr etwa 100 bis 150 Euro. Zu
diesem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest
in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift »Finanz-
test«. Dabei lohne sich das Vergleichen: Bei der
Überprüfung hunderter unterschiedlicher Poli-
cen habe sich gezeigt, dass manche Policen ein
Vielfaches kosteten, jedoch weniger leisteten.
Getestet wurden Angebote mit einer Versiche-
rungssumme von 100000 Euro für Männer mit

ungefährlichen Berufen wie etwa kaufmänni-
sche Angestellte im Innendienst. Frauen könnten
sich in der Regel zu den gleichen Konditionen
versichern, in einigen Fällen sogar günstiger. Für
Männer mit gefährlicheren Berufen, wie etwa
Handwerker, sei der Unfallschutz deutlich teu-
rer. Dabei sei kein Anbieter für alle Gruppen der
beste. Viele Policen taugten nicht viel, weil die
Versicherungsleistungen zu niedrig oder die Be-
dingungen nicht kundenfreundlich genug seien.

Finanztest:

Gute Unfallversicherung für 100 bis 150 Euro


